
 

 

Änderung der Notdienstzeiten ab 01.12.2025 

 

Es ist eine Rufbereitschaft vom 15. September – 15. März eines jeden Jahres 
eingerichtet. 

Es wird dem Kunden je Einsatz eine Notdiensteinsatzpauschale von 75 Euro 
berechnet. 

Rufbereitschaftszeiten: 

Freitag: 15:30 Uhr – 20:00 Uhr =    4,5 Stunden 

Samstag:  08:00 Uhr – 20:00 Uhr = 12,0 Stunden 

Sonntag: 10:00 Uhr – 18:00 Uhr =   8,0 Stunden 

Feiertage: 10:00 Uhr – 18:00 Uhr =   8,0 Stunden 
Es werden Zuschläge für Mehr-, Nacht-, Samstags-, Sonn- und Feiertagsarbeiten erhoben. 
 
Zuschläge: 
 
a) für jede Mehrarbeit außerhalb der Regelarbeitszeit                                      25% 
    (Montag - Donnerstag von 07:30 bis 16:30 Uhr u. Freitag von 07:30 bis 15:30 Uhr) 
 
b) für Nachtarbeit von 22:00 bis 06:00 Uhr                                                                   50% 
 
c) für Samstagsarbeit von 08:00 bis 22.00 Uhr                                                          25% 
 
d) für Sonntagsarbeit von 0:00 bis 24:00 Uhr                                                              50% 
 
e) am 24. und 31. Dezember nach 14:00 Uhr                                                                    100% 
 
f) an allen gesetzlichen Feiertagen, egal welcher Wochentag                                          100% 
 
Die Arbeitszeit inkludiert die Fahrtzeit des Monteurs von seinem Heimatort und zurück. 


